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Guten Tag, 

der Bundesfinanzhof nahm dazu Stellung, ob Abfindungen, die als Entschädi- 
gungsleistungen für den Verlust von Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 
geleistet werden, zur Vermeidung eines Zuflusses bei den Arbeitnehmern in 
wirksamer Weise in Zeitwertkonten (Wertguthaben) zugeführt bzw. auf die 
Deutsche Rentenversicherung Bund steuerfrei übertragen werden können. 

In einem weiteren Urteil nahm der Bundesfinanzhof bzgl. der Rechtmäßigkeit ei- 
nes Vorsteuerabzugs Stellung zu den Anforderungen an das "Wissenmüssen" 
des Steuerpflichtigen von einem fremden "Mehrwertsteuerbetrug". 

Das Bundeskabinett hat am 11.10.2023 die Verordnung über die Sozialversiche- 
rungsrechengrößen 2024 beschlossen. 

Das am 21.09.2023 vom Deutschen Bundestag beschlossene Energieeffizienz- 
gesetz legt klare Energieeffizienzziele fest. Das Gesetz beinhaltet zudem konkre- 
te Maßnahmen für die öffentliche Hand, für Unternehmen und es definiert erst- 
mals Effizienzstandards für Rechenzentren. 

Sofern Eintragungen in das Transparenzregister noch nicht erfolgt sind, sollten 
diese dringend nachgeholt werden, da ansonsten Bußgelder drohen. Hierauf hat 
das Bundesfinanzministerium in einem Verbändeanschreiben erneut hingewie- 
sen. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder 
zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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(ØT�'KPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKIG

Berücksichtigung der Energiepreispauschale  

K�|*�|X�����|'WTQ�KP�FGT�5VGWGTGTMNÀTWPI

Haben Rentner die „Energiepreispauschale für Rentenbe-
ziehende“ im Dezember 2022 durch den Renten Service 
der Deutschen Post AG (gesetzliche Rentenversicherung) 
oder die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See oder die landwirtschaftliche Alterskasse erhalten, ist 
der ausgezahlte Betrag ausnahmsweise nicht in der Ein-
kommensteuererklärung für 2022 anzugeben. Denn das 
Finanzamt erhält eine elektronische Mitteilung über die 
Auszahlung und wird diese Energiepreispauschale auto-
matisch für das Jahr 2022 berücksichtigen.

*CDGP�5VGWGTR�KEJVKIG�KO�,CJT������'KPMØPHVG�CWU�.CPF��
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständiger 
Arbeit oder aus einem aktiven Beschäftigungsverhältnis 
als Arbeitnehmer erzielt, haben sie Anspruch auf die „En-
GTIKGRTGKURCWUEJCNG� HØT�'TYGTDUVÀVKIGp� K�|*�|X�����|'WTQ��
In der Einkommensteuererklärung müssen keine Eintra-
IWPIGP� XQTIGPQOOGP�YGTFGP��*CDGP�5VGWGTR�KEJVKIG�
Einnahmen aus einem aktiven Arbeitsverhältnis bezogen, 
YWTFG�FKG�'PGTIKGRTGKURCWUEJCNG�K�|F�|4��DGTGKVU�ØDGT�FGP�
#TDGKVIGDGT� CWUIG\CJNV��*CDGP� 5VGWGTR�KEJVKIG�DKUNCPI�
keine Energiepreispauschale erhalten und gehören einer 
der genannten Personengruppen an, wird die Auszahlung 
durch den Einkommensteuerbescheid des zuständigen 
Finanzamts nachgeholt. Das Finanzamt berücksichtigt die 
Energiepreispauschale automatisch.

*KPYGKU��

Die Eintragung zur Energiepreispauschale in der Ein-
kommensteuererklärung ist nur dann vorzunehmen, 
YGPP�5VGWGTR�KEJVKIG� KO� ,CJT������GKP�MWT\HTKUVKIGU�
oder geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (Minijob) 
QFGT�GKPG�#WUJKNHUVÀVKIMGKV�KP�FGT�.CPF��WPF�(QTUVYKTV-
schaft ausgeübt haben. Dann ist zusätzlich die „Anlage 
Sonstiges“ abzugeben. 

*CDGP� 5VGWGTR�KEJVKIG� JKPIGIGP� KO� ,CJT� ����� PWT�
Einkünfte aus einem geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnis (Minijob) und die Energiepreispauschale bereits 
vom Arbeitgeber erhalten, dann ist insoweit keine 
Einkommensteuererklärung erforderlich.

'KPJGKVNKEJG�2TØHWPI�FGT�)GYKPPGT\KGNWPIUCDUKEJV�

HØT�CNNG�XGTÀW»GTVGP�)GUEJÀHVUCPVGKNG

Im Streitfall ging es um die Bewertung einer steuerlichen 
Verlustgenerierung durch Schaffung eines neuen Anteils an 
einer Kapitalgesellschaft mittels Kapitalerhöhungsbeschluss 
mit hohem Aufgeld und anschließender Weiterveräußerung 
an den Ehepartner.

&GT�$WPFGU�PCP\JQH� GPVUEJKGF�� FCUU�8GTÀW»GTWPIUXGT-
luste, die generiert werden, um steuerliche Vorteile zu 
erzielen, im Regelfall nicht die Gewinnerzielungsabsicht in 
Frage stellen, sondern dahingehend zu würdigen sind, ob 
TGEJVNKEJG�)GUVCNVWPIUOÒINKEJMGKVGP�
�|���#1��OKUUDTCWEJV�
wurden. Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft zu 
verschiedenen Zeiten und zu unterschiedlichen Anschaf-
fungskosten erworben, ist eine Zusammenrechnung der 
einzelnen Anteile und die Bildung eines durchschnittlichen 
Anschaffungspreises nicht zulässig. Als Folge ist der Gewinn 
bzw. Verlust aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen 
an einer Kapitalgesellschaft anteilsbezogen zu bestimmen. 

+O�<WUCOOGPJCPI�OKV� 'KPMØPHVGP�CWU��|���'5V)� UVGNNV�
FGT�$WPFGU�PCP\JQH�HGUV��FCUU�GU�GKPGO�5VGWGTR�KEJVKIGP�
grundsätzlich freisteht, ob, wann und an wen er seine 
Anteile veräußert. Dies gilt somit auch dann, wenn die 
Veräußerung zu einem Verlust führt. Die Berücksichtigung 
eines Veräußerungsverlusts steht nicht nur im Einklang 
OKV��|���'5V)�� UQPFGTP�GPVURTKEJV�CWEJ�FGO�)TWPFUCV\�
FGT�$GUVGWGTWPI�PCEJ�FGT�.GKUVWPIUHÀJKIMGKV�WPF�KUV�FCOKV�
nicht von vornherein rechtsmissbräuchlich.

Das für einen bestimmten Geschäftsanteil gezahlte Aufgeld 
(Agio) erhöht die Anschaffungskosten dieses Anteils, auch 
wenn die Summe aus dem Nennbetrag und dem Agio 
den Verkehrswert des Anteils übersteigt (sog. Überpari-
Emission). Das gilt jedenfalls für Veräußerungen bis zum 
������������

*KPYGKU��

Es ist allerdings zu beachten, dass hier die Veräußerung 
XQT� FGO������������ GTHQNIVG�� (ØT� URÀVGTG�8GTÀW»G-
rungen ist eine Gesetzesänderung im Einkommen-
steuergesetz zu beachten, nach der Aufgelder einer 
¸DGTRCTK�'OKUUKQP�CWH�CNNG�#PVGKNG�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�
gleichmäßig zu verteilen sind. 

5VGWGTGTOÀ»KIWPI�HØT�FKG�+PCPURTWEJPCJOG�XQP�

*CPFYGTMGTNGKUVWPIGP�IGOÀ»��|��C�#DU�|��'5V)

Die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für Hand- 
YGTMGTNGKUVWPIGP�IGO���|��C�#DU�|��'5V)�XGTNCPIV�PGDGP�
der (tatsächlichen) Führung eines Haushalts, kein beson-
FGTGU�0WV\WPIUTGEJV�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP��5QOKV�MCPP�GKP�
5VGWGTR�KEJVKIGT�CWEJ�KP�WPGPVIGNVNKEJ�ØDGTNCUUGPGP�4ÀWO-
lichkeiten einen Haushalt führen. Es ist dabei unschädlich, 
YGPP�UKEJ�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�IGIGPØDGT�GKPGO�&TKVVGP�\WT�
Tragung der Aufwendungen für die Handwerkerleistungen 
XGTR�KEJVGV�JCV�

Die ursprüngliche Ansicht der Vorinstanz, die Steuerermä-
»KIWPI�UGV\V�XQTCWU��FCUU�FKG�.GKUVWPIGP�\WIWPUVGP�GKPGU�
Wirtschaftsguts erbracht werden, das im – zumindest wirt-
UEJCHVNKEJGP�s�'KIGPVWO�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�UVGJV�QFGT�CP�
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FGO�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�GKP�QDNKICVQTKUEJGU�0WV\WPIUTGEJV�

JCV��YWTFG�OKV�7TVGKN�FGU�$WPFGU�PCP\JQHU�YKFGTNGIV��&KG�

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen verlangt 
neben der tatsächlichen Führung eines Haushalts kein 
DGUQPFGTGU�0WV\WPIUTGEJV�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP��'T�MCPP�

folglich auch in unentgeltlich überlassenen Räumlichkeiten 
einen Haushalt führen.

.KGIGP�FKG�8QTCWUUGV\WPIGP�FGT� 5VGWGTGTOÀ»KIWPI� HØT�

Handwerkerleistungen im Übrigen vor, kann diese auch 
in Anspruch genommen werden, wenn sich der Steu-
GTR�KEJVKIG� IGIGPØDGT� GKPGO�&TKVVGP� \WT� 6TCIWPI�FGT�

#WHYGPFWPIGP�HØT�FKG�*CPFYGTMGTNGKUVWPIGP�XGTR�KEJVGV�

hat. Es spielt ebenfalls keine Rolle, wenn dies – wie im 
5VTGKVHCNN�s�HTGKYKNNKI��F�|J��QJPG�GKPG�TGEJVNKEJG�8GTR�KEJ-
tung, gemacht wird.

#NU� WPGTJGDNKEJ� UCJ� FGT� $WPFGU�PCP\JQH� CP�� FCUU� FKG�

Handwerkerleistungen auch dann anzuerkennen sind, 
YGPP�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�FKG�/C»PCJOG�CNNGKPG�DG\CJNV��

obwohl dies dem ganzen Haus zugutekommt (im Streitfall: 
&CEJUCPKGTWPI���'TJÀNV�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�#WHYGPFWPIGP�

erstattet – von wem auch immer – führt das zu einer 
Minderung der Steuerermäßigung. Theoretisch eventuell 
denkbare Ersatzansprüche sind bis zu deren Erfüllung je-
doch nicht auf die geleisteten Zahlungen anzurechnen, so 
FGT�$WPFGU�PCP\JQH�

(ØT�.QJPUVGWGTR�KEJVKIG

'PVNCUUWPIUGPVUEJÀFKIWPI��<W�WUU�XQP�#TDGKVUNQJP�

DGK�9GTVIWVJCDGP�s�*CHVWPI�HØT�.QJPUVGWGT

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�PCJO�FC\W�5VGNNWPI��QD�#D�PFWPIGP��

die als Entschädigungsleistungen für den Verlust von Ein-
künften aus nichtselbstständiger Arbeit geleistet werden, 
\WT�8GTOGKFWPI�GKPGU�<W�WUUGU�DGK�FGP�#TDGKVPGJOGTP�KP�

wirksamer Weise in Zeitwertkonten (Wertguthaben) zu-

geführt bzw. auf die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
Bund steuerfrei übertragen werden können. Arbeitslohn 

'PVNCUUWPIUGPVUEJÀFKIWPI���KG»V�FGO�#TDGKVPGJOGT�CWEJ�

dann nicht zu, wenn die Vereinbarung über die Zuführung 
zu einem Wertguthaben des Arbeitnehmers oder die ver-
einbarungsgemäße Übertragung des Wertguthabens auf 
die DRV Bund sozialversicherungsrechtlich unwirksam sein 
sollten, soweit alle Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis 
gleichwohl eintreten und bestehen lassen.

Im Streitfall ist auszuschließen, dass den Arbeitnehmern 
FKG�#D�PFWPIGP��UQYGKV�UKG�FGP�LGYGKNKIGP�.CPI\GKVMQPVGP�

\WIGHØJTV�YGTFGP�UQNNVGP��KO�UVTGKVKIGP�<GKVTCWO�\WIG�QU-
UGP�UKPF��&KG�.QJPUVGWGT�UGK�OKVJKP�PKEJV�GPVUVCPFGP��WPF�

eine (akzessorische) Haftung der Klägerin komme nicht in 
Betracht. Dieses Ergebnis werde dadurch bestätigt, dass die 
DRV Bund bei jeder Teilauszahlung aus einem Wertgutha-
DGP�FKG�.QJPUVGWGT�GKP\WDGJCNVGP�WPF�CD\WHØJTGP�JCDG�

-ÒTRGTUEJCHVUVGWGT

-GKPG�X)#�DGK�XQT\GKVKIGT�#DNÒUWPI�GKPGT�

TØEMIGFGEMVGP�2GPUKQPU\WUCIG�IGIGPØDGT�GKPGO�

DGJGTTUEJGPFGP�)GUGNNUEJCHVGT�)GUEJÀHVUHØJTGT

Das Finanzgericht Münster nahm dazu Stellung, ob die 
vorzeitige Ablösung einer rückgedeckten Pensionszusage 
gegenüber einem beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, die aufgrund der Krise der GmbH vereinbart 
wird, zu einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) führt.

Aus steuerrechtlicher Sicht ist nicht zu beanstanden, wenn 
eine Pensionszusage nicht von dem Ausscheiden des Be-
günstigten aus dem Dienstverhältnis als Geschäftsführer 
mit Eintritt des Versorgungsfalls abhängig gemacht wird. 
In einem solchen Fall würde ein ordentlicher und gewissen-
hafter Geschäftsführer zur Vermeidung einer vGA allerdings 
verlangen, dass das Einkommen aus der fortbestehenden 
Tätigkeit als Geschäftsführer auf die Versorgungsleistungen 
angerechnet wird, oder aber den vereinbarten Eintritt der 
Versorgungsfälligkeit aufschieben, bis der Begünstigte 
endgültig seine Geschäftsführerfunktion beendet hat. Der 
eigentliche Zweck der betrieblichen Altersversorgung für die 
Zeit der Weiterarbeit würde verfehlt, wenn eine laufende 
Altersrente geleistet und zugleich das Arbeitsverhältnis in 
der bisherigen Weise gegen laufendes Gehalt fortgesetzt 
wird.

Nach diesen Maßstäben ist das Gericht der Überzeugung, 
dass die von der GmbH an den Kläger erfolgte Zahlung 
\WT�#D�PFWPI�FGT� \WIWPUVGP�FGU�-NÀIGTU�DGUVGJGPFGP�

Pensionszusage nicht gesellschaftlich, sondern betrieblich 
veranlasst war und mithin keine vGA vorlag.
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(ØT�7OUCV\UVGWGTR�KEJVKIG

d9KUUGPOØUUGPp�XQP�HTGOFGO�

/GJTYGTVUVGWGTDGVTWI

9GNEJG�/C»PCJOGP� XQP� GKPGO�5VGWGTR�KEJVKIGP� XGT-

nünftigerweise verlangt werden können, um eine eigene 

Beteiligung an einem fremden Mehrwertsteuerbetrug zu 

XGTJKPFGTP��JÀPIV�NCWV�GKPGO�7TVGKN�FGU�$WPFGU�PCP\JQHU�

wesentlich von den jeweiligen Umständen ab, die nach 

den Beweisregeln des nationalen Rechts, die die Wirk-

samkeit des Unionsrechts nicht beeinträchtigen dürfen, 

zu ermitteln sind.

Von einem Steuerpflichtigen darf zwar nicht generell 

verlangt werden, dass er prüft, ob der Aussteller einer 

4GEJPWPI�ØDGT�FKG�.KGHGTWPI�XQP�)GIGPUVÀPFGP��HØT�FKG�

das Recht auf Vorsteuerabzug geltend gemacht wird, über 

die fraglichen Gegenstände verfügte, sie liefern konnte 

UQYKG�UGKPGP�8GTR�KEJVWPIGP�JKPUKEJVNKEJ�FGT�'TMNÀTWPI�WPF�

Abführung der Mehrwertsteuer nachgekommen ist. Wenn 

aber Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten oder einen 

/GJTYGTVUVGWGTDGVTWI�XQTNKGIGP��MCPP�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�

XGTR�KEJVGV� UGKP��ØDGT�GKPGP�CPFGTGP�9KTVUEJCHVUVGKNPGJ-

mer, von dem er Gegenstände oder Dienstleistungen zu 

erwerben beabsichtigt, Auskünfte einzuholen, um sich von 

dessen Zuverlässigkeit zu überzeugen.

*KPYGKU��

Für den Vorsteuerabzug des Erwerbers besteht keine 

allgemeine Voraussetzung in der Form, dass die anfal-

lende Umsatzsteuer seitens des Vorunternehmers auch 

tatsächlich abgeführt wurde.

Der Vorsteuerabzug beim Erwerber kann jedoch dann 

versagt werden, wenn er wusste oder hätte wissen 

OØUUGP��FCUU�FGT�.GKUVGPFG�QFGT�GKP�CPFGTGT�$GVGKNKI�

ter auf einer vorhergehenden oder nachfolgenden 

Umsatzstufe in eine begangene Hinterziehung von 

Umsatzsteuer oder Erlangung eines nicht gerechtfer-

VKIVGP�8QTUVGWGTCD\WIU�K��5��FGU��|����#1�QFGT�KP�GKPG�

Schädigung des Umsatzsteueraufkommens i. S. der 

��|��D����E�75V)�GKPDG\QIGP�YCT�
�|��H�75V)��

)GUGV\IGDWPI

(QTFGTWPI�PCEJ�FCWGTJCHV�GTOÀ»KIVGT�

7OUCV\UVGWGT�KP�FGT�)CUVTQPQOKG�

Ein dauerhafter ermäßigter Umsatzsteuersatz von sieben 

Prozent auf den Verzehr von Speisen in Restaurants hat 

CO������������MGKPG�/GJTJGKV�KO�$WPFGUVCI�IGHWPFGP�

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt fordern, in 

der Gastronomie dauerhaft den ermäßigten Mehrwertsteu-

GTUCV\�XQP�UKGDGP�2TQ\GPV�\W�JCNVGP��#O������������YWTFG�

eine entsprechende Initiative im Bundesrat vorgestellt und 

KP�FKG�(CEJCWUUEJØUUG�ØDGTYKGUGP��#O������������JCDGP�

die Fachausschüsse des Bundesrates – federführend der 

Finanz-, mitberatend der Wirtschaftsausschuss sowie der 

Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik – im Rah-

men ihrer Stellungnahme zum Wachstumschancengesetz 

die Aufnahme der Entfristung der gesenkten Umsatzsteuer 

KP�FGT�)CUVTQPQOKG�ØDGT�FGP������������JKPCWU� KP�FCU�

Wachstumschancengesetz gefordert. 

&GT�$WPFGUTCV�GPVUEJGKFGV�CO������������FCTØDGT��YGN-

chen Empfehlungen er folgt.

$WPFGUMCDKPGVV�DGUEJNKG»V�

5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUTGEJGPITÒ»GP�����

&CU�$WPFGUMCDKPGVV�JCV�CO������������FKG�8GTQTFPWPI�

ØDGT�FKG�5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUTGEJGPITÒ»GP������DGUEJNQU-

sen. Bevor diese im Bundesgesetzblatt verkündet wird, muss 

der Bundesrat ihr noch zustimmen.

Große Bedeutung für viele Werte in der Sozialversicherung 

hat die Bezugsgröße – unter anderem für die Festsetzung 

der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwilli-

ge Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung oder 

HØT�FKG�$GKVTCIUDGTGEJPWPI�XQP�XGTUKEJGTWPIUR�KEJVKIGP�

Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die 

$G\WIUITÒ»G�UVGKIV�KO�,CJT������CWH������|'WTQ�/QPCV 


�����������|'WTQ�/QPCV��� FKG�Bezugsgröße (Ost) auf 

�����|'WTQ�/QPCV�
�����������|'WTQ�/QPCV��

Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung erhöht sich auf �����|'WTQ�/QPCV 


�����������|'WTQ�/QPCV��WPF�FKG�Beitragsbemessungs-

grenze (Ost) auf ������'WTQ�/QPCV�
�����������|'WTQ�

Monat).

&KG�DWPFGUYGKV� GKPJGKVNKEJG�8GTUKEJGTWPIUR�KEJVITGP\G�

in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahresar-

beitsentgeltgrenze��DGVTÀIV� KO�,CJT������������|'WTQ 


������������|'WTQ���&KG� GDGPHCNNU� DWPFGUYGKV� GKPJGKV-

liche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 

Krankenversicherung steigt auf ������|'WTQ jährlich 


������������|'WTQ��D\Y�������|'WTQ�OQPCVNKEJ� 
������

��������|'WTQ��

'PGTIKGGH�\KGP\IGUGV\�DGUEJNQUUGP

/KV�FGO�CO������������XQO�&GWVUEJGP�$WPFGUVCI�DG-

UEJNQUUGPG� 'PGTIKGGH�\KGP\IGUGV\� 
'P'H)��YGTFGP�CWEJ�

Unternehmen mit einem großen Energieverbrauch (durch-

UEJPKVVNKEJ�OGJT�CNU�����)9J��XGTR�KEJVGV��'PGTIKG��QFGT�
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Umweltmanagementsysteme einzuführen und Unterneh-
OGP�CD�GKPGO�)GUCOVGPFGPGTIKGXGTDTCWEJ�XQP����|)9J�
sollen wirtschaftliche Energieeffizienzmaßnahmen in 
Umsetzungsplänen erfassen und veröffentlichen. Über die 
7OUGV\WPI�IGGKIPGVGT�'H�\KGP\OC»PCJOGP�GPVUEJGKFGP�
die Unternehmen aber selbst. 

Für Rechenzentren�IGNVGP�'PGTIKGGH�\KGP\UVCPFCTFU��#WEJ�
muss künftig Abwärme genutzt werden, da hier Potentiale 
HØT�OGJT�'PGTIKGGH�\KGP\�UEJNWOOGTP��#NNG�$GVTGKDGT�XQP�
großen Rechenzentren sollen zudem künftig Strom aus 
erneuerbaren Energien nutzen, sowie Informationen zu ih-
rem Energieverbrauch in ein öffentliches Register eintragen 
UQYKG�KJTG�-WPFGP�ØDGT�FGP�URG\K�UEJGP�'PGTIKGXGTDTCWEJ�
informieren.

&CU�)GUGV\�KUV�PKEJV�\WUVKOOWPIUR�KEJVKI��&GT�$WPFGUTCV�
JCV�FCU�)GUGV\�CO������������IGDKNNKIV��'U�YKTF�PWP�ØDGT�
die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unter-
zeichnung zugeleitet. 

)GDÀWFGGPGTIKGIGUGV\�IGDKNNKIV

&CU�UQI��*GK\WPIUIGUGV\��FCU�FGT�$WPFGUVCI�CO������������
XGTCDUEJKGFGV�JCVVG��JCV�CO������������FKG�NGV\VG�RCTNC-
mentarische Hürde im Bundesrat genommen. Damit ist das 
)GUGV\��FCU�FGT�<WUVKOOWPI�FGT�.ÀPFGT�PKEJV�DGFWTHVG��CW-
tomatisch gebilligt. Es wird nun über die Bundesregierung 
dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet und 
kann danach im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es 
UQNN�KP�YGKVGP�6GKNGP�CO������������KP�-TCHV�VTGVGP��

Mit der aktuellen Neufassung wird das Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) zudem mit einem neuen Gesetz zur „Wärme-
planung und Dekarbonisierung der Wärmenetze“ (WPG) 
XGT\CJPV��&KG�0GWHCUUWPI�FGU�)')�UKGJV�XQT��FCUU�CD������
CNNG�PGW�KPUVCNNKGTVGP�*GK\WPIGP�\W�OKPFGUVGPU����2TQ\GPV�
mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

#TDGKVUTGEJV

<GWIPKU�FCTH�PKEJV�YGIGP� PFGTWPIUYØPUEJGP�
XGTUEJNGEJVGTV�YGTFGP

Verschlechtert ein Arbeitgeber das Zeugnis, weil die Ar-
beitnehmerin Änderungen daran verlangt hat, verstößt er 
gegen das Maßregelungsverbot. Ein Arbeitgeber darf das 
Arbeitszeugnis nicht in der dritten Version verschlechtern 
und die zuvor darin enthaltene Dankesformel weglassen, 
nur weil die Arbeitnehmerin zuvor bereits zweimal Ände-
rungswünsche daran hatte, so das Bundesarbeitsgericht. 
Zwar bestehe auf eine Dankesformel am Ende grundsätzlich 
kein Anspruch. Doch sie wegen der zulässigen Ausübung 

gesetzlicher Rechte letztlich zu streichen, verstoße gegen 
FCU�/C»TGIGNWPIUXGTDQV�PCEJ��|���C�$ØTIGTNKEJGU�)GUGV\-
buch (BGB), welches auch nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses weiter gelte. Daher bestehe ein Anspruch auf 
die Dankesformel.

5QPUVKIGU

'KPVTCIWPIUR�KEJV�HØT�
HCUV��CNNG�7PVGTPGJOGP� 
KO�6TCPURCTGP\TGIKUVGT

(CUV�CNNG�7PVGTPGJOGP�UKPF�UGKV�FGO������������GKPVTC-
IWPIU��WPF�OGNFGR�KEJVKI�IGIGPØDGT�FGO�6TCPURCTGP\TG-
gister. Sofern Eintragungen noch nicht erfolgt sind, sollten 
diese dringend nachgeholt werden. Ansonsten drohen 
$W»IGNFGT��*KGTCWH�YGKUV�FCU�$WPFGU�PCP\OKPKUVGTKWO�KP�
einem Verbändeanschreiben erneut hin. 

Betroffen sind alle juristischen Personen des Privatrechts 

\�|$��#)��)OD*�WPF�7PVGTPGJOGTIGUGNNUEJCHV�
JCHVWPIUDG-
UEJTÀPMV���WPF�GKPIGVTCIGPGP�2GTUQPGPIGUGNNUEJCHVGP�
\�|$��
1*)��-)��2CTV)��UQYKG�CWEJ�PKEJVTGEJVUHÀJKIG�5VKHVWPIGP��
Trusts und vergleichbare Vereinigungen. 

Nicht betroffen sind derzeit Einzelunternehmen, einge-
VTCIGPG�-CW�GWVG�
G��-���WPF�)GUGNNUEJCHVGP�DØTIGTNKEJGP�
Rechts (GbR), wobei letztere durch die Reform des Per-
UQPGPIGUGNNUEJCHVUTGEJVU� 
/Q2G)�� CD�FGO������������
VGKNYGKUG� GKPVTCIWPIUR�KEJVKI�YGTFGP��/KV�FGO�/Q2G)�
können sich GbRs in ein neu zu schaffendes Gesellschafts-
register eintragen. Damit wird die GbR in der Form der 
sog. „eGbR“ zu den eingetragenen Personengesellschaften 
gehören und als solche ebenfalls in das Transparenzregister 
einzutragen sein.

&KG�̧ DGTICPIUHTKUVGP�UKPF�OKVVNGTYGKNG�CDIGNCWHGP��F�|J��CNNG�
Betroffenen müssen aktiv werden, unabhängig davon, ob 
sich die Angaben bereits aus anderen öffentlichen Registern 

\�|$��*CPFGNU���)GPQUUGPUEJCHVU���2CTVPGTUEJCHVUTGIKUVGT��
ergeben.
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6GTOKPG�5VGWGTP�5Q\KCNXGTUKEJGTWPI 0QXGODGT�&G\GODGT�����

5VGWGTCTV (ÀNNKIMGKV

.QJPUVGWGT��-KTEJGPUVGWGT��5QNKFCTKVÀVU\WUEJNCI ����������� �����������

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt ����������

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt ����������

Umsatzsteuer ����������2 �����������

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� ����������� ����������

Scheck� ���������� ����������

Gewerbesteuer ���������� entfällt

Grundsteuer ���������� entfällt

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� ���������� entfällt

Scheck� ���������� entfällt

Sozialversicherung� ���������� ����������

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

� Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr.

� Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

�� 7OUCV\UVGWGT�8QTCPOGNFWPIGP�WPF�.QJPUVGWGT�#POGNFWPIGP�OØUUGP�ITWPFUÀV\NKEJ�DKU�\WO�����FGU�FGO�#POGNFG\GKVTCWO�HQNIGPFGP�/Q-

PCVU�
CWH�GNGMVTQPKUEJGO�9GI��CDIGIGDGP�YGTFGP��(ÀNNV�FGT�����CWH�GKPGP�5COUVCI��5QPPVCI�QFGT�(GKGTVCI��KUV�FGT�PÀEJUVG�9GTMVCI�FGT�5VKEJ-

tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

� Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

� Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-

OGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG��&KGUG�

OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU���7JT��XQTNKGIGP��

4GIKQPCNG�$GUQPFGTJGKVGP�D\IN��FGT�(ÀNNKIMGKVGP�UKPF�IIH��\W�DGCEJVGP��9KTF�FKG�.QJPDWEJHØJTWPI�FWTEJ�GZVGTP�$GCWHVTCIVG�GTNGFKIV��UQNNVGP�FKG�

.QJP��WPF�)GJCNVUFCVGP�GVYC�\GJP�6CIG�XQT�FGT�(ÀNNKIMGKV�CP�FGP�$GCWHVTCIVGP�ØDGTOKVVGNV�YGTFGP��&KGU�IKNV�KPUDGUQPFGTG��YGPP�FKG�(ÀNNKIMGKV�

auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Impressum

�������#NNG�4GEJVG��KPUDGUQPFGTG�FCU�8GTNCIUTGEJV��CNNGKP�DGKO�*GTCWUIGDGT�&#6'8�G)��������0ØTPDGTI�
8GTNCI��
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